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Amtliche Bekanntmachungen

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
- Verlust der Rechtsstellung als Vertreter in der 

Gemeindevertretung Rangsdorf mit Wirkung 
zum 01.09.2007 - 

  
Infolge der Niederlegung des Mandates als Ge-
meindevertreter von  
 

Herrn Thorsten Osterloh 
 
hat der Wahlleiter der Gemeinde Rangsdorf den 
Verlust der Rechtsstellung als Vertreter der Ge-
meindevertretung Rangsdorf nach § 59 Absatz 1 Nr. 
1 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes 
festgestellt.  
Durch das Ausscheiden des Vertreters wird die 
Rechtswirksamkeit seiner bisherigen Tätigkeit nicht 
berührt. 
 
Rangsdorf, den 31.08.2007 
 
gez. Lamprecht 
Wahlleiter der Gemeinde Rangsdorf 
 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
- Verlust der Rechtsstellung als Vertreter in der 

Gemeindevertretung Rangsdorf mit Wirkung 
zum 06.09.2007 - 

  
Infolge der Niederlegung des Mandates als Ge-
meindevertreter von  
 

Herrn Andreas Karle 
 
hat der Wahlleiter der Gemeinde Rangsdorf den 
Verlust der Rechtsstellung als Vertreter der Ge-
meindevertretung Rangsdorf nach § 59 Absatz 1 Nr. 
1 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes 
festgestellt.  
Durch das Ausscheiden des Vertreters wird die 
Rechtswirksamkeit seiner bisherigen Tätigkeit nicht 
berührt. 
 
Rangsdorf, den 31.08.2007 
 
gez. Lamprecht 
Wahlleiter der Gemeinde Rangsdorf 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
- Übergang der Rechtsstellung als Vertreter in 

der Gemeindevertretung Rangsdorf mit Wirkung 
ab dem 01.09.2007 - 

  
Infolge der Feststellung des Verlustes der Rechts-
stellung von Herrn Thorsten Osterloh als Vertreter in 
der Gemeindevertretung Rangsdorf vom 
23.08.2007, geht der Sitz auf die in der Reihenfolge 
nächste Ersatzperson des Wahlvorschlages nach § 
60 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Satz 1 des Brandenburgi-
schen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) über. 
Die nächste Ersatzperson des Wahlvorschlages mit 
der höchsten Stimmenanzahl ist: 
 

Frau Ilona Wilke 
 
Gemäß § 60 Absatz 5 letzter Satz BbgKWahlG 
wurde der Übergang der Rechtsstellung als Vertre-
ter der Gemeindevertretung Rangsdorf durch den 
Wahlleiter festgestellt und dem Betroffenen mit 
Schreiben vom 24.08.2007 mitgeteilt.  
Die Annahme der Wahl erfolgte nach § 51 Absatz 1 
Satz 1 des Brandenburgischen Kommunalwahlge-
setzes durch schriftliche Bestätigung der Mandats-
übernahme. 
 
Rangsdorf, den 31.08.2007 
 
gez. Lamprecht 
Wahlleiter der Gemeinde Rangsdorf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


